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(2) Als Angehörige im Sinne dieses Strafgesetzes 
sind anzusehen Verwandte und Verschwägerte auf- 
und absteigender Linie, Adoptiv- und Pflegeeltern 
und -kinder, Ehegatten und deren Geschwister, Ge
schwister und deren Ehegatten und Verlobte.

§53

(1) Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, 
wenn die Handlung durch Notwehr geboten war.

(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche er
forderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen 
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.

(3) Die Überschreitung der Notwehr ist nicht straf
bar, wenn der Täter in Bestürzung, Furcht oder 
Schrecken über die Grenzen der Verteidigung hinaus
gegangen ist.

§54
Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn 

die Handlung außer dem Falle der Notwehr in einem 
unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigen
den Notstände zur Rettung aus einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben des Täters oder eines An
gehörigen begangen worden ist.

BESONDERER TEIL \
8. Kapitel I

Straftaten gegen die staatliche Ordnung J
§226

(1) . . . (bei § 139 StGB West)
(2) Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind 

der Ehegatte, Geschwister und solche Personen, die 
mit dem Täter in gerader Linie verwandt oder durch 
Annahme an Kindes Statt oder im Sinne von § 47 
des Familiengesetzbuches miteinander verbunden sind.

§17
Notwehr

(1) Wer einen gegenwärtigen rechtswidrigen An
griff gegen sich oder einen anderen oder gegen die so
zialistische Staats- und Gesellschaftsordnung in einer 
der Gefährlichkeit des Angriffs angemessenen Weise 
abwehrt, handelt im Interesse der sozialistischen Ge
sellschaft und ihrer Gesetzlichkeit und begeht keine 
Straftat.

(2) Bei Überschreitung der Notwehr ist von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit abzu
sehen, wenn der Handelnde in begründete hochgra
dige Erregung versetzt wurde und deshalb über die 
Grenzen der Notwehr hinausging.

§18
(1) Wer Rechte oder Interessen Dritter beeinträch

tigt, um eine ihm oder einem anderen oder der sozia
listischen Staats- und Gesellschaftsordnung gegenwär
tig drohende, anders nicht zu beseitigende Gefahr ab
zuwenden, begeht keine Straftat, wenn seine Hand
lung zur Art und zum Ausmaß der Gefahr im ange
messenen Verhältnis steht.

(2) Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist ge
mindert, wenn der Handelnde unverschuldet durch 
eine ihm oder einem anderen gegenwärtig drohende, 
anders nicht zu beseitigende Gefahr für Leben oder 
Gesundheit in heftige Erregung oder große Verzweif
lung versetzt wird und diese Gefahr durch einen An
griff auf Leben oder Gesundheit anderer Menschen ab
zuwenden versucht. Die Strafe kann entsprechend der 
Größe der Gefahrenlage, der psychischen Zwangs
lage des Täters und der Schwere der begangenen Tat 
nach den Grundsätzen über die außergewöhnliche 
Strafmilderung herabgesetzt werden. In außerge
wöhnlichen Fällen einer solchen Gefahrenlage kann 
von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit abgesehen werden.


